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Montag bis Freitag 
und Samstagvormittag

gültig ab Dezember 2024

Stadt Waldkirch
Marktplatz 1-5
79183 Waldkirch

www.stadt-waldkirch.de

Stadtseniorenrat Waldkirch e.V.
Marktplatz 1-5 (Generationenbüro)
79183 Waldkirch

www.ssr-waldkirch.de
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FAHRPLANMöchten Sie Ihre Freizeit sinnvoll nutzen und sich 
ehrenamtlich engagieren? Haben Sie Spaß am Autofahren 
und mögen den Umgang mit Menschen? Wenn ja, dann 
werden Sie Teil unseres Bürgerbus-Teams!

Neben Ihrem sozialen Engagement benötigen Sie als 
FahrerIn eine Erlaubnis zur Fahrgastbeförderung. Diese 
setzt u. a. den Besitz eines Führerscheins der Klasse B 
(oder bei einem alten Führerschein der Klasse 3) und eine 
Fahrpraxis von mindestens zwei Jahren voraus. Außerdem 
werden ein polizeiliches Führungszeugnis und ein Nachweis 
über Ihre körperliche und geistige Eignung benötigt. Die 
Kosten für die Erlaubnis zur Fahrgastbeförderung werden 
von der Stadt Waldkirch übernommen.

Der zeitliche Aufwand für das Fahren des Bürgerbusses 
wird von Ihnen selbst bestimmt. Je nach Anzahl der 
FahrerInnen und Ihrer persönlichen Einsatzbereitschaft, 
fahren Sie mehrmals pro Woche bzw. Monat nach einem 
abgestimmten Dienstplan.

Bei Interesse melden Sie sich gern bei der Stadt Waldkirch:

Sören Radigk 
Leitung Abt. Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr
Mail:  soeren.radigk@stadt-waldkirch.de 
Tel.: (07681) 404-362

Der Bürgerbus fährt von Montag bis Freitag (je 10 Runden) 
sowie am Samstagvormittag (5 Runden). Start ist jeweils 
08:05 Uhr am Bahnhof Waldkirch. Montags bis freitags ist 
der Bürgerbus bis nach 18 Uhr unterwegs. An Feiertagen 
verkehrt der Bürgerbus generell nicht.

Klärung der Frage nach einem Bürgerbus in Waldkirch 
und Erarbeitung der ersten Schritte zur Umsetzung

Bildung von Arbeitsgruppen mit verschiedenen 
Schwerpunkten, wie z. B. Linienführung, Fahrpläne, 
Gewinnung von FahrerInnen, Öffentlichkeitsarbeit

Sammeln von Spenden zur Anschubfinanzierung des 
Projektes mit der freundlicher Unterstützung der 
Volksbank Breisgau Nord eG

Vertrag zwischen der Stadt Waldkirch und dem 
Stadtseniorenrat Waldkirch e. V. zur Regelung der 
jeweiligen Aufgaben, Rechte und Pflichten

Start des Bürgerbusses mit den verantwortlichen und 
unterstützenden Personen sowie den ehrenamtlich 
tätigen FahrerInnen

Beförderung von über 2.500 Fahrgästen
nach einem Jahr Fahrbetrieb

Im Bürgerbus dürfen, entsprechend der Anzahl der 
Sitzplätze, maximal acht Personen befördert werden. Bei 
der Beförderung einer Person im Rollstuhl verringert sich 
die Anzahl entsprechend um einen Sitzplatz.

Der Bürgerbus kann auf seiner Linie überall, wo es 
verkehrsbedingt möglich ist, zum Ein- und Aussteigen 
angehalten werden. Der Halt ist immer nur auf der 
Fahrbahnseite in Fahrtrichtung möglich. Achten Sie bitte 
darauf, dass eine Haltemöglichkeit am Fahrbahnrand 
besteht. Der Bürgerbus darf nicht in zweiter Reihe halten 
oder andere VerkehrsteilnehmerInnen gefährden. 

Der Bürgerbus Waldkirch ist ein kostenloses, ergänzendes 
Angebot zum öffentlichen Personennahverkehr. Er 
fährt nahezu im Stundentakt Bereiche in Waldkirch 
an, die vom bestehenden Regionalverkehr bisher und 
auch in Zukunft nicht abgedeckt werden. Das heißt, 
dass der Bürgerbus bedeutende Orte, wie z. B. die BDH-
Klinik, das Gesundheitszentrum Fabrik Sonntag, den 
Bruckwald oder das Industriegebiet „Mauermatten“ 
in seinen Streckenverlauf einschließt und zudem mit 
Kollnau, Batzenhäusle und Suggental Stadtteile anbindet, 
die vom Busverkehr des Landkreises nicht bedient 
werden. Der Bürgerbus trägt zu einer bedarfsgerechten 
Mobilität aller Bürgerinnen und Bürger in Waldkirch bei 
und berücksichtigt damit viele soziale, ökologische und 
wirtschaftliche Gesichtspunkte.

FAHRER/INNEN GESUCHT!

„Ehrenamt ist keine Arbeit, 
die nicht bezahlt wird. Es ist 
Arbeit, die unbezahlbar ist.“

- Unbekannt

MEILENSTEINE

WISSENSWERTES

BETRIEBSZEITEN

11/2019
Informationsveranstaltung & Ideenwerkstatt

01/2020
Beginn der Konzeptarbeit

07/2020
Crowdfunding-Aktion

07/2021
Geschäftsbesorgungsvertrag

10/2021
Start des Bürgerbusses

11/2022
1. Jahr Bürgerbus

ANZAHL DER FAHRGÄSTE

HALTEWUNSCH AUSSERHALB VON HALTESTELLEN
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Beförderung von über 10.000 Fahrgästen 
nach zwei Jahren Fahrbetrieb

12/2023
10.000 Fahrgäste

Bürgerbusverkehr nun auch jeden Donnerstag
(vorher: Montag, Mittwoch, Freitag und Samstag)

04/2024
Jetzt auch am Donnerstag

Umfassende Fahrplan- und Linienoptimierung in 
Reaktion auf Neuerungen im Regionalbuslinienverkehr

12/2024
Bürgerbus fast täglich und im Stundentakt10.000. Fahrgast
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